


FRANZ SCHNAUDER 

Grundfragen zur Leistungskondiktion bei Drittbeziehungen 



Schriften zum Bürgerlichen Recht 

Band 67 



Grundfragen zur Leistungskondiktion 
bei Drittbeziehungen 

Von 

Franz Schnauder 

DUNCKER & HUMBLOT I BERLIN 



Alle Rechte vorbehalten 
10 1981 Duncker & Humblot, Berlln 41 

Gedruckt 1981 bei Buchdruckerei Bruno Luck, Berl1n 65 
Printed in Germany 

ISBN 3 428 04928 4 



Meinen Eltern 





Vorwort 

Es mag überflüssig oder gar vermessen erscheinen, die kaum noch über-
schaubare Zahl der literarischen Beiträge zu bereicherungsrechtlichen 
Dreieckskonstellationen noch um eine weitere Stimme zu vermehren. 
Indes soll mit der vorliegenden Arbeit nicht eine weitere Variante der 
Meinungsvielfalt hinzugefügt, sondern vielmehr ein ganz andersartiger 
Versuch unternommen werden; nämlich der, bereicherungsrechtliche 
Einzelfragen in den übergreifenden Zusammenhang mit dem ganzen 
Schuldrechtssystem zu stellen und so einer Lösung näherzuführen. 

Das gedankliche und rechtswissenschaftliche Fundament dazu liefert 
die Lehre vom Zweck im Schuldrecht. Sie ist zugleich Rechtfertigung 
und Motivation dieser Arbeit. 

Ohne diese sichere Grundlage hätte ich kaum gewagt, die mit der 
Thematik dieser Untersuchung anzuschneidenden Fragenkreise aufzu-
greifen, die kontroverse Literatur und die unsichere Judikatur kritisch 
zu durchleuchten und einen eigenen Lösungsansatz zu entwickeln. 

Die vorliegende Arbeit hat im Wintersemester 1979/80 der Juristi-
schen Fakultät Heidelberg als Dissertation vorgelegen. Das Manuskript 
wurde bereits Anfang 1979 abgeschlossen. Rechtsprechung und Literatur 
konnten jedoch im wesentlichen noch bis September 1980 in den Fuß-
noten berücksichtigt werden. Dadurch hat der Anmerkungsapparat stel-
lenweise eine erhebliche Erweiterung erfahren, was aber in Kauf ge-
nommen werden mußte. Herrn Prof. Dr. H. Weitnauer, der mich schon 
als Studenten und später als Mitarbeiter an seinem Lehrstuhl in die 
Lehre vom Zweck eingeführt und mit ihr vertraut gemacht hat, gilt 
auch an dieser Stelle mein herzlicher Dank. Zu danken habe ich ferner 
der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg für die Gewäh-
rung eines Zuschusses zur Drucklegung. 

Sinsheim, im Januar 1981 
Franz Schnauder 
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Einführung 

Als der Bundesgerichtshof vor einigen Jahren die in der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung in Fluß geratene Definition des Leistungs-
begriffs mit den Worten 

"Nach nunmehr gefestigter Rechtsprechung ist unter einer Leistung i. S. 
des § 812 Abs. 1 BGB eine bewußte und zweckgerichtete Vermehrung 
fremden Vermögens zu verstehen'" 

zum Abschluß brachte, haben viele Stimmen in der Literatur diese Ent-
wicklung!, auf die sie' teilweise schon jahrelang hingearbeitet hatten, 
mit großer Befriedigung begrüßt. 

Mit dem Zweckelement ist zweifellos ein neuer Markstein im Berei-
cherungsrecht gesetzt und zugleich ein Kriterium eingeführt worden, 
das mit dem gemeinen Recht bei der Schaffung des BGB seine Bedeu-
tung verloren zu haben schien. Der sog. "moderne" LeistungsbegriffS 
hatte sich damit endgültig als "herrschende Meinung" durchgesetzt. 
Fortan verlangte man für das Vorliegen einer Leistung, daß neben die 
Zuwendung (= bewußte Vermehrung fremden Vermögens) noch der 
dafür vom Leistenden bestimmte Zweck tritt. 

Die Entwicklung in Rechtsprechung und Lehre ist jedoch inzwischen 
nicht stehengeblieben, der zweckgetragene Leistungsbegriff hat sich 
nicht als die Zauberformel erwiesen, mit deren Hilfe der Bereicherungs-
ausgleich insbesondere im Dreipersonenverhältnis problemlos hätte 
durchgeführt werden können. Vielfach sind hier die Vertreter der h. M. 
auf Schwierigkeiten gestoßen, und trotz des gemeinsamen terminologi-
schen Anknüpfungspunktes sind die erzielten Ergebnisse kontrovers ge-
blieben. Einige kritische Stimmen haben versucht, das Zweckelement 
des Leistungsbegriffs nach objektivrechtlichen Zurechnungskriterien zu 
bestimmen4 ; andere haben den "Abschied vom Leistungsbegriff"~ gefor-
dert, während wieder andere zur Tat geschritten sind und dem" unwah-

, Vgl. BGH NJW 1974, 1132 unter II, 2.a), aa) der Gründe. 
2 Die erst im Jahre 1963 mit der Entscheidung zum sog. Elektrogerätefall 

BGHZ 40, 272 (277) begonnen hat. 
a Der gar nicht so modern ist, vgl. Weitnauer, FS v. Caemmerer, S.259. 
4 Besonders weitgehend neuerdings Joerges, Bereicherungsrecht als Wirt-

schaftsrecht, 1977. 
5 So Canaris, FS Larenz, S. 857 ff. 

2 Schnauder 
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ren Leistungsbegriff"6 endgültig den Garaus machen wollten7• Erst kürz-
lich hat ein Autor geschrieben: "Es geht ein Gespenst um im Zivilrecht: 
der bereicherungs rechtliche Leistungsbegriff"6. Diese und andere An-
griffe haben Zweifel an der Brauchbarkeit des zweckbestimmten Lei-
stungsbegriffs aufkommen lassen. 

Mit diesen wenigen Sätzen läßt sich der augenblickliche Stand der 
bereicherungsrechtlichen Diskussion um den Leistungsbegriff skizzieren. 
Zugleich stellt sich die Frage, wie es überhaupt zu dem gegenwärtigen 
Stadium kritischer Distanz hat kommen können. 

Wenn hier eine erste und vorläufige Antwort gegeben werden soll, 
so kann gesagt werden, daß die Fragen nach der Leistungskondition im 
Dreip.cksverhältnis, wie überhaupt die Fragen nach der bereicherungs-
rechtlichen Rückabwicklung in einfachen Zweipersonenverhältnissen, 
nicht bloß allein aus dem Blickwinkel der §§ 812 ff. beantwortet wer-
den dürfen. Sie erfordern vielmehr auch die Betrachtung der zur Be-
reicherung führenden Vorgänge selbst, was sich bereits daran zeigt, 
daß das Bereicherungsrecht nur ein Rückabwicklungsschuldverhältnis 
zur Ausgleichung ungerechtfertigter Vermögensverschiebungen begrün-
det. Die Leistungskondition ist nämlich nur der rechtssystematische 
Schlußstein einer fehl geschlagenen Zuwendung. 

Daß die bereicherungsrechtliche Auseinandersetzung in der Literatur 
dagegen oft nur "isoliert", d. h. ohne Rückkoppelung an das Schuld recht 
im übrigen geführt wird, ist ein elementarer Mangel, der auf dem Weg 
zu einer vermögensrechtlichen Gesamtkonzeption nur hinderlich sein 
kann. In dem Maße, wie dieser Verselbständigungsprozeß des Bereiche-
rungsrechts fortschreitet, wird daraus ein esoterisches Rechtsgebiet, in 
welchem selbst noch so eigenwillige Vorstellungen und Konstruktionen 
ihren Platz finden können, ohne sich gleichzeitig einer Kontrolle des 
Schuldrechtssystems insgesamt unterziehen zu müssen. 

Eine solche Entwicklung übersieht aber, daß der sog. moderne Lei-
stungsbegriff nicht unverbunden im Schuldrecht steht. Hinter ihm steht 
nämlich ein ganzes theoretisches Konzept des Schuldrechts, an dem 
Rechtsprechung und Lehre bisher weitgehend vorbeigegangen sind. Mit 
dieser Arbeit soll die Aufmerksamkeit wieder auf dieses zum zweck-
bestimmten Leistungsbegriff gehörige Gebäude des Schuldrechts ge-

e Harder, JuS 1979, 76 (77). 
7 Wilhelm, Rechtsverletzung und Vermögensentscheidung als Grundlagen 

und Grenzen des Anspruchs aus ungerechtfertigter Bereicherung, 1973; 
Kaehler, Bereicherungsrecht und Vindikation - Allgemeine Prinzipien der 
Restitution, 1972; Costede, Dogmatische und methodologisdle überlegungen 
zum Verständnis des Bereicherungsrechts, 1978; und seit kurzem auch 
Kupisch, Gesetzespositivismus im Bereicherungsredlt - Zur Leistungskon-
diktion im Drei-Personen-Verhältnis, 1978. 



Einführung 19 

lenkt werden, das Hugo Kreß8 vor 50 Jahren entworfen, Weitnauerv und 
Ehmann10 in der modemen Literatur wieder aufgegriffen und verteidigt 
haben. Danach ist der Zweck nicht ein bloßes Phänomen, welches im 
Bereicherungsrecht als deus ex machina auftaucht, er ist vielmehr die 
Seele des ganzen Schuldverhältnissesl1 • 

Es geht in der vorliegenden Arbeit darum, nachzuweisen, daß mit 
dieser Lehre vom Zweck bereicherungs rechtliche Fragen, die Dreiecks-
beziehungen aufwerfen, folgerichtig und in völliger systematischer 
Transparenz beantwortet werden können. An dieser Lehre kann nicht 
länger vorbeigegangen werden, soweit und solange man den "neuen" 
Leistungsbegriff im Bereicherungsrecht zugrundelegt. Die schroffe Ab-
lehnung, die ihm heute vielfach zuteil wird, beruht offenbar darauf, 
daß das Zweckelement in seiner Bedeutung und Tragweite gründlich 
verkannt wird. Die Schuldrechtsdoktrin steht wohl im Augenblick 
vor der Gefahr, daß das terminologische Instrumentarium der Lehre 
vorn Zweck immer mehr von deren Idee abgelöst zu werden, der Lei-
stungsbegriff immer mehr zur bloßen Formel zu erstarren droht. Dazu 
tragen freilich auch gerade Autoren bei, die sich zur modemen Lehre 
von der Leistungskondition bekennen, die aber außer der begrifflichen 
Gemeinsamkeit keine weitere übereinstimmung mit der Lehre von 
Kreß vorweisen können. Daher ist es an der Zeit, solche und ähnliche 
Bestrebungen in einer breiter angelegten Untersuchung zurückzuweisen. 

Es muß deutlich werden: 
Wer sich für den zweckbestimmten Leistungsbegriff entscheidet, hat 

sich damit zugleich für ein bestimmtes Schuldrechtssystem entschieden, 
nämlich für das Schuldrechtssystem von Kreß. 

8 Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, München 1929, Neudruck Aalen 
1974. 

v Insbesondere NJW 1974, 1129, FS v. Caemmerer, S.255 sowie jetzt wieder 
NJW 1979, 2008. 

10 Die Gesamtsehuld, 1973 und insb. NJW 1969, 398. 
11 So Kreß, SehR AT, S.45, 59; ders. SchR BT, S. VI. 
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